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Schützenrat 2010 
 
Brünig Indoor, 27.11.2010 
 
 

Beschlussfassungen 
(Nummerierung gemäss Traktandenliste, Seitenzahlen gemäss Einladungsheft.) 
 
 
 
 

4. Genehmigung des Protokolls 
4.1. SR vom 21.11.2009 in Beringen   S. 4 

 
Das Protokoll wird ohne Änderungen genehmigt. 

 
4.2. aoSR vom 27.3.2010 in Sulgen   S. 9 

 
Das Protokoll wird ohne Änderungen genehmigt. 

 
 
 
6. Anträge Zentralkomitee, STK 

6.1. Obligatorische Mitgliedschaft     S.14 
 
Antrag 1a 
Mitgliedschaft EASV notwendig für Schiessen der 
Festkategorien 1 - 5 
 
Antrag wird abgelehnt. 
 
 
Antrag 1b 
Anpassung der Preise von Schiessbüchlein und Standb latt für 
Nichtmitglieder 
 
Antrag wird angenommen. 
Die Preise für Schiessbüchlein und Standblatt für Nichtmitglieder werden um 
Fr. 17. — erhöht. 
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6.2. Änderungen Volksschiessen 30m und 10m S.16 
 

Antrag wird mit folgenden Auflagen angenommen. 
 

� Es müssen nicht 2 Doppel gelöst werden. 
� Hauptdoppel wird teurer, Nachdoppel günstiger. 
� Für Haupt- und Nachdoppel zusammen wird eine Preisspanne von Fr. 

16.— bis Fr. 20.— festgelegt 
� Die Auszeichnungsliste wird den neuen Gegebenheiten angepasst. 
� Eine Kommission wird eingesetzt um die Vorgaben umzusetzen. 

o Vorsitz: Hans Gerber   Eidg. Schützenmeister 
o Mitglieder: Albert Ruckstuhl  Leiter Volksschiessen 

  Stefan Eggenberger Schützenmeister ZSAV 
  Wendel Forrer  Präsident VV 

 
� Aus terminlichen Gründen muss das angelaufene 10 m-Volksschiessen 

nach dem bis heute bestehenden Reglement durchgeführt werden 
 
 
 

 
6.3. Gem. MM 30m aufgelegt Schiessen  S.20 

 
Der Antrag wird abgelehnt, d.h. es werden keine Sch iesshilfen erlaubt. 
 
 
 

 

6.4. Reglement-Anpassungen  GM 30m  S.21 
 
Es wird mit Scheibennummern (keine Kleber) gearbeitet, darum werden keine 
Vorgaben bez. Schiesszeiten mehr gemacht. Nur der Meldetermin für die Resultate 
ist verbindlich. 
 
Der Antrag wird angenommen. 
 
 
Erweiterung 
 

� Die MM 10m soll mit einer gleichlautenden Bestimmung angepasst werden. 
 

Der Antrag wird angenommen. 
 
 

� Weiter wird bestimmt, dass in allen schiesstechnischen Reglementen der 
Begriff „Solimarke“ durch „Solidaritätsbeitrag“  ersetzt werden soll (dort wo 
dies noch nicht geschehen ist). 
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6.5. Auszeichnungslimiten NAWU-Treffen 10m S.22 
 

Anpassung der Auszeichnungslimiten am Nachwuchstreffen. 
 
 
Der Antrag auf Seite 22 wird abgelehnt. 
 
 
Der Sachantrag auf Seite 24 wird angenommen. 
 
 
 
 

 
7. Anträge der Unterverbände  

7.1. Präzisierung Alterskategorie NAWU 10m  S.26 
 
Schweizermeisterschaft 10m 
 
Der Antrag wird angenommen. 
 
Das heisst: Schützen, welche zu Beginn der 10m-Saison im Herbst des 
Vorjahres noch im Juniorenalter waren, konkurrieren an der 10m Schweizer-
Meisterschaft bei den Junioren. 
 
 
Nachwuchs Mannschaftsmeisterschaft 10m 
 
Der Antrag wird angenommen. 
 
Das heisst: Massgebend für die Bestimmung der Altersjahre ist der Beginn der 10m 
Saison. 
 
 
 
 

7.2. Schützenkönigsausstich, Kopfkränze  S.27 
 
Der Antrag wurde zurückgezogen, weil die Regelung d urch den 
Schiessplan genehmigt wird. 
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8. Anträge der Sektionen 

8.1. Birsfelden MM 10m Aufgelegt Schiessen S.28 
 
Antrag auf Zulassung eines aufgelegt schiessenden NAWU-Schützen oder 
Ehrenveteranen für die 10m MM. 
 
Der Antrag wurde abgelehnt. 
 
Der Beschluss wird in den Ausführungsbestimmungen geregelt. 
 
 

10. Schiesspläne des EASF 2011 und des ZHKSF 2012 
a. Schiessplan EASF Ägerital 2011 

 
Der ausgearbeitete Schiessplan wurde bereinigt und in einigen Punkten 
ergänzt. 
 
Der Schiessplan wurde daraufhin genehmigt. 
 
 

b. Schiessplan ZKASF 2012 Bez. Pfäffikon 
 
Die Doppelgelder für die Schweizer Meisterschaften, die Matchmeisterschaft 
30m, die Festmeisterschaft 30m und für beide Stellungen der Festmeister-
schaft 10m wurden an den Schiessplan des EASF Ägerital 2011 angepasst 
(gleiche Preise). Der Preis für einen Übungskehr wird auf Fr. 3. — festgelegt. 
 
Die Doppelgelder im Schiessplan wurden daraufhin ge nehmigt. 
 
 
Bemerkung: Der Schiessplan selber wird später gemeinsam durch den 
Eidgenössischen und den Unterverbands Schützenmeister genehmigt werden. 
 
 
 

12. Bestimmung Schützenrat 2012 
 
Datum: 26. November 2011 
Tagungsort: Verbandsgebiet ZSAV 
 
 

 
Dübendorf/Truttikon, 30. November 2010 
 
       
 
Hans Gerber       Martin Vogel 
Eidg. Schützenmeister     Zentralsekretär EASV 


